
Hinweise zu den schriftlichen Abiturprüfungen 2025 Anlage 2 

Weitere Hinweise für die schriftliche Abiturprüfung ab 2025: 

Ab dem Prüfungsjahr 2025 bilden in Sachsen-Anhalt in den modernen Fremdsprachen 

jeweils vier Themenfelder die Grundlage für die Entwicklung der Aufgaben zu literarischen 

und nicht-literarischen Texten im Prüfungsteil „Schreiben mit integriertem Leseverstehen“. Bei 

der Bearbeitung der Aufgaben wird insbesondere bei den zur Auswahl gestellten Teilaufgaben 

3.1 und 3.2 vertieftes soziokulturelles Orientierungswissen zu Themenfeldern 

vorausgesetzt. Die Prüfungsteile Hörverstehen und Sprachmittlung bleiben von diesen 

thematischen Vorgaben unberührt. 

 

Folgende Themenfelder wurden für die Abiturprüfungen 2025 und 2026 festgelegt: 

Englisch 

 The individual and society 

 The USA: Politics, culture, society – between tradition and change 

 The media 

 Global chances and challenges 

Französisch 

 Modes de vie en transformation 

 La France et la francophonie 

 L’individu dans la société 

 Les enjeux de la mondialisation 
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Russisch 

 Дружба, любовь и семья  

 Культура и искусство России  

 СМИ и социальные сети  

 Россия – вчера и сегодня 

 

In den Aufgabenstellungen zur Teilaufgabe 2 (Textanalyse) bei Aufgaben zum 

Kompetenzbereich „Schreiben mit integriertem Leseverstehen“ werden die sprachlichen 

bzw. formalen Analyseaspekte angegeben, die von den Prüflingen bei der Bearbeitung zu 

berücksichtigen sind. Die sprachlichen und formalen Analyseaspekte (exemplarisch durch 

Gestaltungsmittel konkretisiert), auf die in Teilaufgabe 2 Bezug genommen werden kann, 

befinden sich auf dem Landesbildungsserver.  

Alle Informationen zu Ihrer Fremdsprache finden Sie hier: 

Englisch:  

https://www.bildung-lsa.de/index.php?KAT_ID=16111 

Französisch: 

https://www.bildung-lsa.de/index.php?KAT_ID=16162 

Russisch: 

https://www.bildung-lsa.de/index.php?KAT_ID=16251 

 

Bewertung der Prüfungsleistung 

Für jeden Prüfungsteil wird eine Teilnote gebildet. Die Teilnoten werden nicht gerundet. Aus 

den nicht gerundeten Teilnoten wird gemäß der Gewichtung der Kompetenzbereiche die 

Prüfungsnote berechnet. 
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